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Ja zur Änderung des Bundesgesetzes über das Kriegsmaterial  

 

Solothurn, 24. Januar 2011 – Der Regierungsrat stimmt in seiner Ver-

nehmlassungsantwort an das Eidgenössische Departement für aus-

wärtige Angelegenheiten EDA der geplanten Änderung des Bundes-

gesetzes über das Kriegsmaterial (KMG) zu. 

 

An der internationalen Konferenz von Dublin wurde im Mai 2008 das Über-

einkommen über Streumunition verabschiedet und durch den Bundesrat, im 

Dezember 2008 in Oslo ratifiziert. Mit der Ratifikation des Übereinkommens 

wurde eine Revision des Bundesgesetzes über das Kriegsmaterialgesetz aus 

dem Jahre 1996 notwendig. Dabei wurde das Gesetz um einen Artikel er-

gänzt, welcher ein Verbot für Streumunition vorsieht, sowie entsprechende 

Strafbestimmungen angefügt.  

 

Damit wird ein umfassendes Verbot erlassen, das die Verwendung, Ent-

wicklung und Produktion sowie den Erwerb, Transfer und die Lagerung von 

Streumunition untersagt. Weiter wird auch jede Handlung untersagt, die 

solche Tätigkeiten unterstützt oder fördert.  

 

 

Staatskanzlei 
Information  

Rathaus 
4509 Solothurn  
Telefon 032 627 20 70  
Telefax 032 627 22 75  
kanzlei@sk.so.ch 
www.so.ch 


